
Antrag auf Befreiung von der GEZ-Gebühr 
 

Vorsorglicher Antrag auf Befreiung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3  

von der Rundfunkgebührenpflicht (Radio und Fernsehen) 

 

Grundsätze der Befreiung von der GEZ-Gebühr 

 

Man kann von der Rundfunkgebührenpflicht nur ab dem Folgemonat befreit werden, indem man 

den Antrag gestellt hat. Das bedeutet: wenn jemand den Antrag auf Befreiung im März stellt, 

dass er erst frühestens ab April befreit werden kann.  

 

Deshalb sollte man direkt am Anfang des Monats in dem die Befreiung abläuft (in fast allen 

Fällen identisch mit dem Ende des Bewilligungszeitraumes Ihres Bescheides „über Leistungen 

nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)“) einen (vorsorglichen) 
 

Antrag auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht (Radio und Fernsehen) nach  § 

6 Abs. 1 Nr. 3 Rundfunkgebührenstaatsvertrag –RgebStV- 

 

stellen. 

 

Gehen Sie dabei wie folgt vor: 

 

1. Geben Sie www.GEZ.de ein. 
 

2. Klicken Sie links unter dem Punkt SCHNELLEINSTIEG den Punkt BEFREIEN an! 
 

3. Ziemlich am Ende des Dokumentes finden Sie über den Absatz Rechtsgrundlagen 

 Die Zeile Das Antragsformular können Sie online ausfüllen und ausdrucken. 
 

4. Klicken Sie auf Antragsformular und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm! 

 

Unsere Alternative 

Sie können auch direkt auf diesen Link klicken: 

 
https://teilnehmerdienste.gez-

service.de/WFEBus/befreiung/GezAntragBefreiungGebuehrErfassung.jsp?start=y 
 

 

Wenn Sie bei Punkt 3 Befreiungsdaten angekommen sind, wählen Sie bei Personenkreis den 

Punkt  

 

Empfänger von Sozialgeld oder Arbeitslosengeld II ohne Zuschlag nach § 24 

 

aus. 

 

 

 

https://teilnehmerdienste.gez-service.de/WFEBus/befreiung/GezAntragBefreiungGebuehrErfassung.jsp?start=y
https://teilnehmerdienste.gez-service.de/WFEBus/befreiung/GezAntragBefreiungGebuehrErfassung.jsp?start=y
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Ssetzen Sie bitte ein Kreuz bei Vorsorglicher Antrag auf Befreiung nach § 6 Abs. 1! 

 

Wenn Sie bei Punkt 4 sind: Bitte setzen Sie nur bei Punkt 3 (Empfänger von Sozialgeld oder 

Arbeitslosengeld II einschließlich Leistungen nach § 22 des zweiten…) ein Kreuz! 

 

Bei dem Zusatz unter Punkt 3 Der Antragsteller erhält Zuschlag nach dem Bezug von ALG 

bitte nein ankreuzen!!! 

 

Bitte vergessen Sie nicht zu unterschreiben, und drucken sich ein Exemplar für Ihre 

Unterlagen zur Beweissicherung aus! 

 

In der Regel bekommen Sie innerhalb der nächsten 14 Tage von der GEZ einen Brief, worin Sie 

aufgefordert werden, die nötigen Unterlagen zur Befreiung nach § 6 Abs. 1  Nr. 3 von der 

Rundfunkgebührenpflicht (Radio und Fernsehen) zuzusenden. 

 

 

 

Antrag auf Befreiung nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 von der 

Rundfunkgebührenpflicht (Radio und Fernsehen) 
 

 

Die meisten Städte und Gemeinden versenden mit dem neuen Bescheid „über Leistungen nach 

dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)“ direkt eine  
 

Bescheinigung über Leistungsbezug zur Vorlage bei der GEZ. 

 

Schicken Sie diese Bescheinigung dann an die GEZ. 
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